
Rechtsfrage: Gewaltandrohung gegen Schüler
(Rechtsfortbildung)
Beitrag von „DePaelzerBu“ vom 13. Februar 2017 21:45

Ohne, dass ich wüsste, wo es steht:

Wir haben ähnliche Fälle (Bsp. Raucher, die sich weigern, den Schulhof zu verlassen) im Ref
diskutiert. Es lief immer darauf raus: Egal, worum es geht, wir fassen AUF GAR KEINEN FALL
einen Schüler an, sonst sind wir mit einem Bein in der Arbeitslosigkeit.
Absolute Ausnahme: Wenn körperliche (!) Gefahr für uns selbst oder einen anderen Schüler
besteht.

Der von Dir beschriebene Fall würde bei uns vermutlich über einen Tadel, ggf. mit
nachträglichem offiziellen Ausschluss geregelt werden.

Gruß,
DpB

PS: Ich kenne übrigens kaum einen Schüler, der lieber im Raum als draußen wäre, aber unsere
BSler ticken da vermutlich auch ein wenig anders 
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rechtsfortbildung/?postID=398968#post398968
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